
Anhang 4 

 

 

Anforderungen an die Berichterstattung 

 

 

Die Übermittlung der Halbjahresberichte erfolgt nach den Vorgaben im Zuwendungsbescheid beziehungsweise den Vorgaben, 

die über den folgenden Link unter „Berichterstattung“ einsehbar sind:  

 

https://www.now-gmbh.de/de/bundesfoerderung-ladeinfrastruktur/foerderrichtlinie-foerderaufrufe. 

 

Die Halbjahresberichte enthalten unter anderem Angaben zu: 

 

- Standort, Kosten, Zugang und Abrechnung, Ladeleistung, Ausstattung, Netzanschluss, 

- erfolgten Ladevorgängen hinsichtlich Dauer und geladener Energiemenge je Ladepunkt, 

- anhaltenden Betriebsstörungen. 

 

Für die Berichterstattung gelten stets die Vorgaben zum Zeitpunkt der jeweiligen Berichtsfrist (1. Februar oder 1. August). Der 

Zuwendungsempfänger ist daher angehalten, die geltenden Vorgaben halbjährlich vor der fristgerechten Berichterstattung on-

line unter dem oben angegebenen Link zu prüfen. 

 

 


